
www.immobilienzeitung.de� Immobilien Zeitung Nr. 24/2026 vom 11. Juni 2026, Seite 12 / 01473-OLUB

Ein Beitrag aus der

12 RECHT UND STEUERN IMMOBILIEN ZEITUNG 11.6.2026, Ausgabe 24/2026

www.iz.de/immobilienanwaelte

Jetzt
scannen
und
lesen

Immobilien-
anwälte
Wer sie sind.

Was sie leisten.
Was sie kosten.

Globale Immobilien-
geschäfte rechtssicher
gestalten

Strengere Regeln bei der
Geldwäscheprävention

Mit der Insolvenzampel
Krisen einschätzen

Das erwartet Sie
im interaktiven
eMagazin

179 Kanzleien mit
Immobilienexpertise
im Kurzporträt

Mit der praktischen
Suchfunktion finden
Sie die wichtigsten
deutschen Immobilien-
jurist:innen.

Marktübersicht

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling

von Rotthege
Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Dem Erwerber eines gewerblichen
Mietobjekts ist nach § 242 BGB eine
Kündigung wegen Schriftformmangels
verwehrt, wenn ihm die dem zugrunde
gelegten mündlichen Nebenabreden vor dem
Kauf bekannt waren.

OLG Nürnberg, Beschluss vom 24. März 2026,
Az. 14 W 370/26

Treu und Glauben kann Kündigungg
wegen Formmangels hindern

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Gewerbemietvertrag umfasst u.a.
14 Parkplätze. Der Mieter nutzt jedoch
25 Parkplätze sowie ein Außenlager. Diese
zusätzlichen Flächen vereinbarte derMie-
ter mit dem Rechtsvorgänger des Vermie-
ters mündlich. Vor Erwerb der Liegen-
schaft besichtigte der Käufer diese ein-
schließlich der Parkplätze unddesAußen-

lagers und besprach die Nutzung aller
Flächen nachweislich mit dem damaligen
Eigentümer. Gleichwohl kündigt er als
neuer Vermieter den Mietvertrag wegen
Schriftformmangels (§ 550 BGB). Er beruft
sich darauf, nur vom Nutzungsumfang,
nicht aber von den mündlichen Abspra-
chen gewusst zu haben. Zu Recht?
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DIE FOLGEN

Nein! DemErwerber ist es nach § 242 BGB
verwehrt, sich auf einen Schriftformman-
gel zu berufen. Die Norm greift im Regel-
fall zwar nicht, da ein nicht am Vertrag
beteiligter Dritter durch die Form ge-
schützt werden soll. Dies gilt aber nur so
weit, wie der Schutzzweck des § 550 BGB,
die Information des Dritten sicherzustel-
len, berührt ist. Hier hatte der Geschäfts-
führer des Käufers vor dem Erwerb die

Parkplätze und die Außenflächen gesehen
und dabei die tatsächliche Nutzung nach-
weislich mit dem damaligen Vermieter
besprochen. Dem Normzweck ist damit
Genüge getan.Der neueVermietermusste
angesichts des ihm bekannten Mietver-
trags und der vor Ort besprochenen Nut-
zung der Parkplätze und der Außenflä-
chen durch den Mieter davon ausgehen,
dass sie Teil des Vertrags sind.
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WAS IST ZU TUN?

Zum Zeitpunkt der Kündigung galt das
Schriftformerfordernis des § 550 BGB
i.V.m. § 578 Abs. 1 BGB a.F. Mündliche
Nebenabreden zu einem langfristigen
Gewerbemietvertrag begründeten ein
ordentliches Kündigungsrecht. Diese
Rechtslage hat sich durch das Vierte Büro-
kratieentlastungsgesetz geändert, mit Wir-
kung zum1. Januar 2025 ersetzte das Text-
formerfordernis (§ 578 Abs. 1 BGB n.F.
i.V.m. § 126b BGB) das Schriftformerfor-
dernis. Für vorher abgeschlossene Miet-
verhältnisse sah Art. 229 § 70 EGBGB eine
Übergangsfrist bis Jahresbeginn 2026 vor.
Seit dem 2. Januar 2026 gilt nur noch das
Textformerfordernis für Gewerbemiet-

verträge, auch für Altverträge. In allen
danach rechtshängig gemachten Verfah-
ren können die Ursprungsparteien einen
Schriftformmangel nicht mehr als Kündi-
gungsgrund geltend machen. Der Grund-
satz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
gilt jedoch auch unter dem neuen Text-
formregime uneingeschränkt. Somit kann
einem Erwerber, der in Kenntnis mündli-
cher Absprachen und der tatsächlichen
Nutzungssituation eine Immobilie erwirbt
und über § 566 BGB in das Mietverhältnis
eintritt, das Berufen auf einen Textform-
mangel nach § 242 BGB verwehrt sein.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Der Halbteilungsgrundsatz
findet keine Anwendung, wenn ein vorhandenes
Einfamilienhaus abgerissen werden soll. Die
Vereinbarung einer „Abrissreife“ im Kaufvertrag
lässt aber keinen zwingenden Schluss auf diese
Zweckbestimmung zu.

OLG Brandenburg, Urteil vom 24. Februar 2026,
Az. 6 U 6/25

Halbteilungsgrundsatz entfällt nicht
durch Hinweis auf „Abrissreife“
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DER FALL

EinMakler bot einmit einemEinfamilien-
haus bebautes Grundstück zum Kauf an
und beschrieb das Haus als „abrissreif“.
Bis kurz davor war das Haus bewohnt. Bei
Abschluss des Maklervertrags teilten die
Kaufinteressenten dem Makler mit, dass
sie Interesse an dem Grundstück mit dem
„Bestandshaus“ haben. Zuvor hatte der
Makler geäußert, dass andere Interessen-
ten überlegten, das Haus zu sanieren oder
abzureißen. Als es um den Abschluss des
Kaufvertrags ging, baten die Interessenten
den Makler, den Hinweis auf die Abriss-

reife im Entwurf zu streichen. Der Makler
legte Wert darauf, den Hinweis zu belas-
sen. Dennoch könnten die Käufer nach
Belieben mit dem Haus verfahren. Mit
dem Verkäufer hatte der Makler keine
Provision vereinbart. Kurz nachAbschluss
des notariellen Kaufvertrags zahlten die
Käufer die Provisionund teiltendemMak-
ler mit, dass sie auf der Suche nach einer
Baufirma für dieHaussanierung seien.Mit
der Klage forderten die Käufer wegen eines
Verstoßes gegen den Halbteilungsgrund-
satz (§ 656c BGB) die Provision zurück.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Klage der Käufer auf Rückzahlung der
Provision hatte Erfolg. Die Berufung des
Maklers wurde zurückgewiesen. Die Pro-
visionsvereinbarung verstieß gegen den
Halbteilungsgrundsatz aus § 656c BGB, da
sich der Maklervertrag auf den Erwerb
eines Einfamilienhauses bezog und der
Maklermit demVerkäufer keine Provision
vereinbart hatte. Für die Einordnung als
Einfamilienhaus ist maßgeblich, dass das
Gebäude bis kurz vor dem Verkauf
bewohnt war. DerMakler hatte außerdem
selbst berichtet, dass andere Interessen-
ten über eine Sanierung nachdachten. Die

Vereinbarung der „Abrissreife“ im nota-
riellen Kaufvertrag diente lediglich der auf
Sachmängel bezogenen Haftungsbegren-
zung der Verkäuferseite und ließ keinen
zwingenden Schluss auf die für den Mak-
lervertrag maßgebliche Zweckbestim-
mung zu. Es lag auch kein treuwidriges
Verhalten darin, dass die Käufer einerseits
eine kaufvertragsrechtliche Beschaffen-
heit akzeptiert haben, andererseits aber
den zwingenden gesetzlichen Verbrau-
cherschutz der Maklervorschriften bean-
spruchen.
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WAS IST ZU TUN?

Ein Makler muss darauf achten und kri-
tisch prüfen, ob der Anwendungsbereich
der verbraucherschützenden Maklervor-
schriften eröffnet ist. Das gilt insbeson-
dere, wenn er nur mit einer der Parteien
des Hauptvertrags einen provisionspflich-
tigen Maklervertrag abschließen möchte.

Maßgeblich ist hierbei die für den Makler
erkennbare Zweckbestimmung des Er-
werbsvorgangs. Relevanter Zeitpunkt ist
imGrundsatz der Zeitpunkt des Abschlus-
ses des Maklervertrags.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Fleckenstein

von Andersen
Quelle: Andersen GmbH

Öffentliches Recht. Es tritt keine
Funktionslosigkeit einer Festsetzung als
Industriegebiet ein, solange gebietstypische
Nutzungen flächenmäßig überwiegen. Dazu
zählen auch Grundstücke, deren künftige
gebietstypische Nutzung denkbar ist.

VG Stuttgart, Urteil vom 17. März 2026,
Az. 6 K 5932/25

Nur weil es vor Ort anders aussieht,,
ist ein B-Plan nicht funktionslos
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DER FALL

Die Eigentümerin eines Grundstücks in
einem durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Industriegebiet begehrte einen Bau-
vorbescheid zur bauplanungsrechtlichen
Zulässigkeit eines gemischt-gewerblichen
Gebäudes mit einer Lackproduktion im
Erdgeschoss sowie einem Schulungszen-
trum und Büronutzung in den Oberge-

schossen. Sie machte geltend, dass der
Bebauungsplan infolge Funktionslosig-
keit nichtig sei, weil nur noch eine aus-
schließlich in Industriegebieten zulässige
Nutzung im Plangebiet vorliege; alle übri-
gen Nutzungen seien auch in Gewerbege-
bieten zulässig. Das VG Stuttgart wies die
Klage als unbegründet ab.
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DIE FOLGEN

Das Vorhaben entspricht nicht den Fest-
setzungen des Bebauungsplans, der nach
Auffassung des VG wirksam und nicht
funktionslos geworden ist. Funktionslo-
sigkeit liegt erst vor, wenn die tatsächli-
chen Verhältnisse die Umsetzung von
Festsetzungen auf unbestimmte Zeit aus-
schließen und die städtebauliche Ent-
wicklung dadurch nicht mehr steuerbar
ist. Industriegebiete dienen der Ansied-
lung von Gewerbebetrieben, die in ande-
ren Baugebieten unzulässig sind, etwa
genehmigungsbedürftiger Betriebe nach
BImSchG. Zwar muss zur Wahrung dieser
Zweckbestimmung bei der anfänglichen
Umsetzung der Festsetzung die typische
Hauptnutzung des Baugebiets zahlenmä-
ßig überwiegen. Dieser Maßstab kann
nach Ansicht des VG bei der Beurteilung

einer nachträglichen Funktionslosigkeit
des Bebauungsplans aber nur einge-
schränkt Anwendung finden. Erforderlich
sei das deutliche Überwiegen von für
Industriegebiete untypischen Nutzungen
oder das Hinzutreten weiterer Anhalts-
punkte. So sollen auch Grundstücke zu
berücksichtigen sein, die unbebaut sind
oder später von einer nicht gebietstypi-
schenNutzung perspektivisch frei werden
und auf denen die Zweckbestimmung als
Industriegebiet dementsprechend ver-
wirklicht werden kann. Demgegenüber
soll der Wahrnehmung der Gebietsprä-
gung vor Ort nur geringe Bedeutung
zukommen, da sie die Gründe für eine
Einordnung als erheblich belästigender
Gewerbestandort aus sich heraus nicht
preisgibt.
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WAS IST ZU TUN?

Es kommt immer wieder vor, dass sich in
beplanten Gebieten Entwicklungen erge-
ben, die von festgesetzten Nutzungen
abweichen. Bauherren reklamieren für
ihre Vorhaben dann gern die Zulässigkeit
nach § 34 BauGB im unbeplanten Innen-
bereich. Das Gericht hält an den hohen

Hürden für Funktionslosigkeit vonBebau-
ungsplänen fest. Und es präzisiert diese
für Industriegebiete, die durch schlei-
chend entstehende Strukturen ihren Cha-
rakter zu verlierendrohen – einBeitrag zur
Sicherung von Industriestandorten.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. Stellen Vertragsanpassungen
eine wesentliche Änderung der
ursprünglichen Konzessionsverträge dar,
dürfen diese nur nach Durchführung eines
Vergabeverfahrens gemäß Teil 4 GWB
erfolgen.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 6. März 2026,
Az. Verg 29/2

Ergänzungen zum Vertrag können
ausschreibungspflichtig sein
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DER FALL

Die Autobahn GmbH hat der Gesellschaft
Tank & Rast 2022 ohne Ausschreibung die
Konzession erteilt, Schnellladesäulen auf
den Autobahnraststätten zu betreiben.
Dagegen leiteten die Firma Tesla und ein
niederländischer Anbieter ein Nachprü-
fungsverfahren ein. Die Autobahn GmbH
rechtfertigte die Direktvergabe damit,
dass es sich nur um eine Vertragserweite-
rung der Tankstellenkonzession handele,
die vergaberechtlich ohne Ausschreibung

zulässig sei. Die Wettbewerber argumen-
tierten, dass ein Zuwachs von 240% eine
wesentliche Änderung des Vertrags sei,
die nicht ohne Neuausschreibung hätte
vereinbart werden dürfen. Zudem sei
Tank & Rast mittlerweile privatisiert und
der seinerzeit mit dem Bundesunterneh-
men geschlossene Vertrag könne bereits
wegen der fehlenden Inhouse-Fähigkeit
von Tank & Rast nicht mehr für eine
Erweiterung genutzt werden.
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DIE FOLGEN

Das OLG Düsseldorf stellt fest, dass die
Ergänzungsvereinbarungen unwirksam
sind. Die ursprünglichen Konzessionsver-
träge umfassten nicht das Recht zum
Betrieb von Schnellladesäulen; „Tank-
stelle“ meinte 1997/1998 ausschließlich
fossile Kraftstoffe. Die Ergänzungen
begründen einen neuenNebenbetrieb auf

einem eigenständigen sachlichen Markt
und stellen damit eine wesentliche Ände-
rung dar. Die gesetzlichen Ausnahmetat-
bestände greifen nicht: Weder sind die
Zusätze erforderlich für den Tankstellen-
vertrag, noch gibt es einen zwingenden
Grund, die Ladesäulen ausschließlich von
Tank & Rast errichten zu lassen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung schafft Wettbewerb im
Bereich der Schnellladesäulen, das ist
eine positive Nachricht. Firmen können
sich nun auf entsprechende Konzessio-
nen bewerben. Für E-Auto-Fahrer ist das
ebenfalls positiv: DerWettbewerbwird für
schnellere, bessere und günstigere Infra-
struktur sorgen. Die Bedeutung der Ent-
scheidung reicht über den Bereich der
Autobahnraststätten hinaus. Überall in
der Republik werden derzeit Schnelllade-
parks entwickelt. Immer dann,wenndiese
Infrastrukturen auf Flächen der öffentli-
chen Hand entwickelt werden, stellt sich
die Frage nach der Ausschreibungspflicht.

Ob eine solche Ausschreibungspflicht
besteht, ist allerdings nicht einheitlich zu
beantworten. Im Einzelfall kann eine Aus-
schreibung auch entbehrlich sein, weil
nachweisbar kein entsprechendes Markt-
interesse existiert. Vergaberechtlich wird
die Entscheidung insgesamt dazu führen,
dass bestehende Verträge nicht mehr ein-
fach ohne Ausschreibung um neue
Bestandteile erweitert werden können.
Von entscheidender Bedeutung ist künf-
tig, ob die Erweiterung für den Vertrags-
gegenstand wirklich erforderlich ist.

(redigiert von Brigitte Mallmann-Bansa)

ANZEIGE


